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auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Korte, Martina Renner,  
Dr. André Hahn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/9186 – 

Einrichtung einer Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich  

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ vom 24. Juni 2016 („Behörde 
soll Verschlüsselungen knacken“) plant die Bundesregierung die Einrichtung 
einer Zentralstelle, die „Techniken für die Überwachung des Internets und von 
Messenger-Diensten entwickeln soll“. Dort sollten bis zu 400 Mitarbeiter Tech-
niken entwickeln, mit denen Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste 
in die Lage versetzt werden sollen, in der Telekommunikation verwendete Ver-
schlüsselungstechniken zu überwinden. Damit sollen die Behörden in die Lage 
versetzt werden, auch verschlüsselte Telefonate und Textnachrichten mitzuhö-
ren bzw. mitzulesen. 

Bereits seit dem Jahr 2008 bestehen Planungen im Bundesministerium des In-
nern, Kompetenzen und Ressourcen für Telekommunikationsüberwachung und 
die Überwachung informationstechnischer Systeme zu bündeln. Im Jahr 2009 
wurde die „Zentralstelle für Kommunikationstechnologien“ im Bundesverwal-
tungsamt (BVA) eingerichtet. Teil der Zentralstelle ist das „Servicezentrum Te-
lekommunikationsüberwachung“, das für Bundespolizei und Bundeskriminal-
amt (BKA) Telekommunikationsüberwachung technisch durchführt (Aufzeich-
nung, Speicherung, etc.). Das ursprünglich ebenfalls in der Zentralstelle ange-
siedelte Kompetenzzentrum Telekommunikationsüberwachung (CC-TKÜ) 
wurde nach Einrichtung des Strategie- und Forschungszentrums Telekommuni-
kation (SFZ TK) aufgelöst. Es stellt nach Angaben der Bundesregierung „eine 
Kommunikationsplattform für die bedarfstragenden Behörden Bundeskriminal-
amt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundespolizei dar“ und wurde per 
Erlass am 16. März 2011 eingerichtet (vgl. Bundestagsdrucksache 18/6846, 
Antwort auf die Schriftliche Frage 18). Auf Ebene der Bundesländer wird die 
Einrichtung von gemeinsamen Zentren für technologische Entwicklung und 
Durchführung von Telekommunikationsüberwachung geplant oder ist bereits in 
Umsetzung. 
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V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Die Bundesregierung beantwortet die im Rahmen des parlamentarischen Frage-
rechts angefragten Sachverhalte gegenüber dem Deutschen Bundestag grundsätz-
lich transparent und vollständig, um dem verfassungsrechtlich verbrieften Auf-
klärungs- und Informationsanspruch des Deutschen Bundestages zu entsprechen. 

Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des 
Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung zu prüfen, 
ob und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamenta-
rischen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann (BVerfGE 124, 
Seite 161, 189). Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auf-
fassung gelangt, dass die Fragen 6, 11 und 12 aus Geheimhaltungsgründen teil-
weise nicht in dem für die Öffentlichkeit einsehbaren Teil beantwortet werden 
können. Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf 
die Beantwortung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Die teilweise 
Einstufung der Antworten auf die Fragen 6, 11 und 12 als Verschlusssache (VS) 
mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ ist aber im 
vorliegenden Fall erforderlich. Nach § 3 Nummer 4 der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssa-
chen (Verschlusssachenanweisung, VSA) sind Informationen, deren Kenntnis-
nahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder nachteilig sein können, entsprechend einzustufen. Eine zur 
Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese Fragen 
würde spezifische Informationen zur Tätigkeit, insbesondere zur Methodik und 
den konkreten technischen Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden einem nicht ein-
grenzbaren Personenkreis – auch der Bundesrepublik Deutschland möglicher-
weise gegnerisch gesinnten Kräften – nicht nur im Inland, sondern auch im Aus-
land zugänglich machen. Dabei würde die Gefahr entstehen, dass ihre bestehen-
den oder in der Entwicklung befindlichen operativen Fähigkeiten und Methoden 
aufgeklärt würden. Dies kann für die wirksame Erfüllung der gesetzlichen Auf-
gaben der Sicherheitsbehörden und damit für die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland nachteilig sein. Diese Informationen werden daher gemäß § 3 Num-
mer 4 VSA als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und dem Deutschen 
Bundestag gesondert übermittelt. 

1. Treffen die Pressemeldungen über die Einrichtung einer „Zentralstelle für 
Informationstechnik im Sicherheitsbereich“ (Zitis) zu, und was sollen die 
Aufgabenschwerpunkte dieser Zentralstelle sein? 

Es gibt im Bundesministerium des Innern (BMI) Überlegungen, wie die Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehörden besser als bisher in die Lage versetzt werden 
können, ihre bestehenden gesetzlichen Befugnisse effektiver nutzen zu können. 
Hierbei geht es um eine Anpassung der technischen Fähigkeiten an die aktuellen 
Herausforderungen der Kommunikationswelt. 

Die Überlegungen schließen die Möglichkeit einer Zentralisierung dieser Aufga-
ben ein. Als Schwerpunkte werden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik gesehen. Bestehende ge-
setzliche Befugnisse der Sicherheitsbehörden des Bundes bleiben unberührt, neue 
Befugnisse werden nicht geschaffen. Die Überlegungen sind noch nicht abge-
schlossen. 
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2. Wo soll Zitis organisatorisch eingebunden sein, und wie sollen die Dienst- 
und Fachaufsicht gestaltet werden? 

Es gibt Überlegungen, die Zentralstelle für Informationstechnik im Sicher-
heitsbereich (ZITiS) als unselbständige Stelle im Geschäftsbereich des BMI 
einzurichten. Die Dienst- und Fachaufsicht richtet sich nach § 3 Absatz 1 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO). 

3. Wie viele Personalstellen hält das Bundesministerium des Innern (BMI) für 
den Aufbau bzw. den späteren Betrieb von Zitis für sachgerecht? 

Die Planungen sehen einen sukzessiven Aufbau vor. Insgesamt wird von einem 
Personalansatz von 400 Plan-/Stellen ausgegangen. 

4. Mit welchen Kosten für die personelle und sachliche Ausstattung rechnet die 
Bundesregierung in den kommenden fünf Jahren jeweils? 

Im Regierungsentwurf zum Haushalt 2017 sind 60 Plan-/Stellen nebst Personal-
ausgaben sowie Sachmittel in Höhe von 10 Mio. Euro veranschlagt. Die 
Ausführung steht unter dem Vorbehalt der Ermächtigung durch den Haushaltsge-
setzgeber. 

5. Über welche Aufbauorganisation soll Zitis nach derzeitigem Planungsstand 
verfügen? 

Die Überlegungen zur Aufbauorganisation der ZITiS sind noch nicht abgeschlos-
sen. 

6. Welche Stellen, Abteilungen, Referate u. a. Teile der Aufbauorganisation 
der Behörden des Bundes mit polizeilichen bzw. nachrichtendienstlichen Zu-
ständigkeiten und weitere Einrichtungen existieren zum gegenwärtigen Zeit-
punkt, deren Aufgabe (u. a.) in der Entwicklung von Techniken für die Über-
wachung der leitungsgebundenen Kommunikation besteht (bitte mit jeweili-
gen Tätigkeitsschwerpunkten auflisten)? 

Im Bundeskriminalamt (BKA) werden die Aufgaben der Methoden- und Soft-
wareentwicklung im Kontext Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und In-
formationstechnische Überwachung (ITÜ) in der Gruppe „Kompetenzzentrum 
Informationstechnische Überwachung (CC ITÜ)“ der Abteilung „Operative Ein-
satz- und Ermittlungsunterstützung“ wahrgenommen. Die Aufgabenwahrneh-
mung erfolgt dabei arbeitsteilig durch die drei Referate 

– Monitoring ITÜ / CC Malware-Analyse,  

– Softwareentwicklung und –pflege ITÜ und 

– Einsatz und Service TKÜ / ITÜ. 

Bei der Bundespolizei (BPOL) nimmt das Referat 54 im Bundespolizeipräsidium 
das Produktmanagement für das Themengebiet TKÜ wahr. Der Tätigkeits-
schwerpunkt umfasst die Fortschreibung der vorhandenen TKÜ-Technik sowie 
die technische Planung zur Einführung neuer Technologien für die Aufgabener-
füllung im Rahmen der Strafverfolgung durch die BPOL. 

Die Abteilung Technische Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes betreibt im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags Informationsgewinnung mit technischen 
Mitteln. Im Rahmen dieses Auftrags werden unter anderem Techniken zur Bear-
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beitung leitungsgebundener Kommunikation entwickelt. Die Abteilung Informa-
tionstechnik ist der zentrale technische Dienstleister für Belange der Datenverar-
beitung und Kommunikationstechnik des Bundesnachrichtendienstes. Hierzu ge-
hören auch die Projektierung und Entwicklung von nicht marktverfügbaren tech-
nischen Geräten und Systemen für die Abteilung Technische Aufklärung. Im 
Rahmen dieses Auftrags wird auch Software zur Bearbeitung leitungsgebundener 
Kommunikation entwickelt, die es grundsätzlich ermöglicht, leitungsgebundene 
Kommunikation im Internet aufzuklären. 

Im Übrigen wird auf den als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften 
Antwortteil* gemäß der Vorbemerkung verwiesen. 

7. Wie soll nach Einrichtung des Zitis mit den bei den Behörden des Bundes 
für dieselben Aufgaben zuständigen Organisationseinheiten oder gemeinsa-
men Einrichtungen verfahren werden? 

Für den Bereich der Forschung und Entwicklung im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnik sind auf Seiten der Behörden des Bundes marginal 
Organisationseinheiten vorhanden. Bereiche, die entsprechende Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben wahrnehmen, werden in geeigneter Weise in die Überle-
gungen miteinbezogen. 

8. Ist die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
in die bisherigen Planungen zum Zitis beteiligt, und wenn ja, in welcher 
Form? 

Wenn nein, warum nicht? 

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 
wird an dem Vorhaben entsprechend den gesetzlichen Regelungen beteiligt. 

9. Inwieweit ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
bzw. einzelne Abteilungen oder Mitarbeiter in den Aufbau von Zitis invol-
viert? 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist nicht an dem 
Aufbau der ZITiS beteiligt. 

10. Welche externen Beraterinnen und Berater sind beim Aufbau von Zitis in 
welcher Form und Funktion tätig, und welche Kosten enstehen dadurch je-
weils (bitte entsprechend nach den genannten Kategorien auflisten und dif-
ferenzieren)? 

An dem Aufbau sind bislang keine externen Beraterinnen und Berater tätig. 

                                                      
* Das Bundesministerium des Innern hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist im  

Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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11. Was ist der Bundesregierung bekannt dazu, 

a) ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die vom Kompetenzzentrum in-
formationstechnische Überwachung (CC-ITÜ) entwickelte Software zur 
Quellen-TKÜ nutzt oder sich nach der dort entwickelten Standardisierten 
Leistungsbeschreibung (SLB) erstellte Software entwickelt oder sich er-
stellen lässt, 

b) ob und welche Landeskriminalämter die vom Kompetenzzentrum infor-
mationstechnische Überwachung (CC-ITÜ) entwickelte Software zur 
Quellen-TKÜ nutzen oder sich nach der dort entwickelten Standardisier-
ten Leistungsbeschreibung (SLB) erstellte Software entwickeln oder sich 
erstellen lassen, 

c) ob und welche Landesämter für Verfassungsschutz die vom Kompetenz-
zentrum informationstechnische Überwachung (CC-ITÜ) entwickelte 
Software zur Quellen-TKÜ nutzen oder sich nach der dort entwickelten 
Standardisierten Leistungsbeschreibung (SLB) erstellte Software entwi-
ckeln oder sich erstellen lassen? 

Vorbemerkung 

Die „Standardisierende Leistungsbeschreibung (SLB)“ wurde im Jahr 2012 durch 
die Strafverfolgungs- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der in gemeinsamer Abstimmung unter Berücksichtigung aller verfassungsrecht-
lichen und gesetzlichen Vorgaben und unter Beteiligung der BfDI und des BSI 
als Grundlage für Entwicklung und Einsatz von Quellen-TKÜ-Software entwi-
ckelt. 

Zu 11a bis 11c 

Die in der Gruppe „CC ITÜ“ des BKA entwickelte Software zur Quellen-TKÜ 
wird derzeit nicht von den Landeskriminalämtern genutzt. Zur Fragestellung, ob 
Landeskriminalämter Software zur Quellen-TKÜ nach der SLB entwickeln oder 
sich erstellen lassen, liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. 

Im Übrigen wird auf den als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften 
Antwortteil* gemäß der Vorbemerkung verwiesen. 

12. Welche Stellen, Abteilungen, Referate u. a. Teile der Aufbauorganisation 
der Behörden des Bundes mit polizeilichen bzw. nachrichtendienstlichen Zu-
ständigkeiten existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt, deren Aufgabe (u. a.) 
in der operativen Durchführung von TKÜ und ITÜ-Maßnahmen für die ei-
gene Organisation oder im Rahmen von Amts- oder Organhilfe für welche 
anderen Behörden besteht? 

Im BKA obliegt die Aufgabe der operativen Durchführung von Maßnahmen der 
TKÜ/ITÜ dem Referat „Einsatz und Service TKÜ/ITÜ“. Es führt TKÜ- sowie 
ITÜ-Maßnahmen zentral für Bedarfe des BKA durch, im Einzelfall auch anlass-
bezogen für eine um Amtshilfe ersuchende Strafverfolgungsbehörde des Bundes 
und der Länder. 

Bei der BPOL erfolgt die operative Durchführung von TKÜ-Maßnahmen auf 
Weisung der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaften durch die regional zu-
ständigen Bundespolizeiinspektionen Kriminalitätsbekämpfung. Ermittlungsver-

                                                      
* Das Bundesministerium des Innern hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist im  

Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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fahren von herausragender Bedeutung werden durch das Referat 34 des Bundes-
polizeipräsidiums bearbeitet. Die Prüfung und Bewilligung von Rechtshilfeersu-
chen erfolgt ebenfalls durch das Referat 34. 

In der Zollverwaltung besteht die Aufgabe der operativen Durchführung von 
TKÜ und ITÜ-Maßnahmen beim Zollkriminalamt in Abteilung B, den Zollfahn-
dungsämtern sowie den Hauptzollämtern (Sachgebiete E). In keinem Bereich 
existiert die Aufgabe der operativen Durchführung von TKÜ und ITÜ-Maßnah-
men für andere Behörden im Rahmen der Amts- oder Organhilfe. 

G 10-Beschränkungsmaßnahmen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) 
werden durch das Dezernat G 10-Maßnahmen/Besondere Auskunftsverlangen 
durchgeführt. Bei Bedarf und freien Ressourcen unterstützt dieses Dezernat des 
MAD das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) im Wege der Amtshilfe bei 
der Telekommunikationsüberwachung. 

Beim Bundesnachrichtendienst führt die Abteilung Technische Aufklärung die 
fragegegenständlichen Maßnahmen unter Beachtung der gesetzlichen Vorausset-
zungen durch. 

Im Übrigen wird auf den als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuften 
Antwortteil* gemäß der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

13. In welchem Umfang (Datenvolumen) und wie oft haben Behörden des Bundes 
in den vergangenen fünf Jahren jeweils aufgezeichnete verschlüsselte Kom-
munikation zur Entschlüsselung an ausländische Stellen abgegeben, und  

a) welche Vereinbarungen existieren hierzu mit welchen ausländischen Stel-
len, 

b) mit welchen ausländischen Stellen existiert hierzu eine ständige Übung 
ohne schriftliche Vereinbarung, 

c) wie wurde in den Fällen, in denen verschlüsselte Kommunikationsdaten 
an ausländische Stellen zur Auswertung gegeben wurden, von dieser 
Stelle nach Entschlüsselung jeweils mit den Rohdaten und den entschlüs-
selten Daten verfahren? 

Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, 
dass die Frage 13 hinsichtlich des Bundesnachrichtendienstes nicht beantwortet 
werden kann. Durch die Bekanntgabe weiterer Informationen kann das Wohl des 
Bundes gefährdet werden. Denn Gegenstand der Frage sind solche Informationen, 
die in besonderem Maße das Staatswohl berühren und daher in einer zur Veröffent-
lichung vorgesehenen Fassung nicht behandelt werden können. Das verfassungs-
rechtlich verbürgte Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages ge-
genüber der Bundesregierung wird durch gleichfalls Verfassungsrang genießende 
schutzwürdige Interessen der Bundesregierung wie das Staatswohl begrenzt.  

Eine Bekanntgabe von Einzelheiten zu eingesetzten kryptologischen Methoden 
bzw. zur Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen würde weitgehende Rück-
schlüsse auf die technischen Fähigkeiten und damit mittelbar auch auf die tech-
nische Ausstattung und das Aufklärungspotenzial des Bundesnachrichtendienstes 
zulassen sowie der jeweiligen ausländischen Stelle. Insbesondere würde dadurch 
die internationale Zusammenarbeit, auch auf dem Gebiet der Terrorabwehr, we-
sentlich erschwert bzw. unter Umständen gänzlich unmöglich gemacht werden. 

                                                      
* Das Bundesministerium des Innern hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist im  

Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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Dadurch könnte die Fähigkeit des Bundesnachrichtendienstes, nachrichtendienst-
liche Erkenntnisse im Wege der technischen Aufklärung zu gewinnen, in erheb-
licher Weise negativ beeinflusst werden. 

Die Gewinnung von Informationen durch technische Aufklärung ist für die Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland und für die Aufgabenerfüllung des 
Bundesnachrichtendienstes jedoch unerlässlich. Sofern solche Informationen ent-
fallen oder wesentlich zurückgehen sollten, würden empfindliche Informations-
lücken auch im Hinblick auf die Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland 
drohen. Derartige Erkenntnisse dienen insbesondere auch der Beurteilung der Si-
cherheitslage in den Einsatzgebieten der Bundeswehr im Ausland und der Terror-
abwehr. Ohne dieses Material wäre eine solche Sicherheitsanalyse nur noch sehr 
eingeschränkt möglich, da das Sicherheitslagebild zu einem nicht unerheblichen 
Teil aufgrund von Informationen, die durch die technische Aufklärung gewonnen 
werden, erstellt wird. 

Das sonstige Informationsaufkommen des Bundesnachrichtendienstes ist nicht 
ausreichend, um ein vollständiges Lagebild zu erhalten und Informationsdefizite 
im Bereich der technischen Aufklärung zu kompensieren. 

Insofern birgt eine Offenlegung der in Frage 13 angefragten Informationen die 
Gefahr, dass Einzelheiten zur konkreten Methodik und zu aus den vorgenannten 
Gründen im hohen Maße schutzwürdigen spezifischen Fähigkeiten des Bundes-
nachrichtendienstes bekannt würden. Infolgedessen könnten sowohl staatliche als 
auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse auf spezifische Vorgehensweisen und 
Fähigkeiten des Bundesnachrichtendienstes gewinnen. Dies würde folgen-
schwere Einschränkungen der Informationsgewinnung bedeuten, womit letztlich 
der gesetzliche Auftrag des Bundesnachrichtendienstes – die Sammlung und Aus-
wertung von Informationen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspo-
litischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind (§1 Absatz 2 des 
Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst – BNDG) – nicht mehr sachgerecht 
erfüllt werden. 

Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages würde ihrer erheblichen Brisanz im 
Hinblick auf die Bedeutung der Entzifferung für die Aufgabenerfüllung des Bun-
desnachrichtendienstes nicht ausreichend Rechnung tragen. Die angefragten In-
halte beschreiben die Fähigkeiten des Bundesnachrichtendienstes so detailliert, 
dass eine Bekanntgabe auch gegenüber einem begrenzten Kreis von Empfängern 
ihrem Schutzbedürfnis nicht Rechnung tragen kann. Bei einem Bekanntwerden 
der schutzbedürftigen Information wäre kein Ersatz durch andere Instrumente 
möglich.  

Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die erbetenen Informationen derart schutz-
bedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das Staatswohl in diesem 
Fall gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt. Insofern 
muss ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeordneten gegenüber dem Geheim-
haltungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen. 

Darüber hinaus haben keine Bundesbehörden in dem genannten Zeitraum ver-
schlüsselte Kommunikation zur Entschlüsselung an ausländische Stellen abgege-
ben. Es existieren auch keine Vereinbarungen und keine Übungen ohne schriftli-
che Vereinbarung zur Entschlüsselung aufgezeichneter verschlüsselter Kommu-
nikation. 
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14. Werden TKÜ-Maßnahmen von BKA und Bundespolizei nach aktuellem 
Stand allein durch das „Servicezentrum Telekommunikationsüberwachung“ 
(SC-TKÜ) beim Bundesverwaltungsamt durchgeführt? 

a) Wenn nein, in welchem Verhältnis stehen durch das SC-TKÜ und durch 
die beiden genannten Behörden selbst durchgeführte TKÜ-Maßnahmen 
über den Zeitraum der vergangenen zwei Jahre? 

b) Welche weiteren Behörden wickeln TKÜ-Maßnahmen über das SC-TKÜ 
beim BVA ab? 

c) Hält die Bundesregierung weiterhin an ihrer Rechtsposition fest, dass es 
zur Bündelung der TKÜ beim SC-TKÜ keiner eigenen Rechtsgrundlage 
bedürfe (vgl. 23. Tätigkeitsbereicht des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz, S. 157), und mit welchen Argumenten? 

d) Wie werden die für die unterschiedlichen Bedarfsträger und auf unter-
schiedlicher Rechtsgrundlage durch das SC-TKÜ erhobenen Daten tech-
nisch voneinander getrennt aufbewahrt? 

e) Erfolgt die Auswertung der überwachten Kommunikationsvorgänge aus-
schließlich durch die jeweilige Überwachung veranlassenden Behörden 
des Bundes oder durch SC-TKÜ? 

f) Werden die durch das SC-TKÜ erhobenen Daten unmittelbar nach Abruf 
durch die Bedarfsträger gelöscht, und wenn nein, wie lange, und zu wel-
chem Zweck verbleiben sie beim BVA? 

Es werden keine TKÜ-Maßnahmen von BKA und BPOL durch das „Servicezent-
rum Telekommunikationsüberwachung“ (SC-TKÜ) beim Bundesverwaltungs-
amt (BVA) durchgeführt. Im Rahmen der Neuorganisation in der TKÜ im Ge-
schäftsbereich des BMI wurden die Aufgaben der Zentralstelle für Kommunika-
tionstechnologien (ZSK), zu der auch das SC-TKÜ gehörte, vom BVA an BfV, 
BKA und BPOL rückübertragen (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/12651). 

15. In welchem Umfang hat die Bundespolizei in den Jahren 2011 bis 2016 je-
weils 

a) im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 des 
Bundespolizeigesetzes (BPolG) den Betrieb von Funkanlagen durch 
fremde Nachrichtendienste oder vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
beobachtete Personenzusammenschlüsse und Einzelpersonen erfasst (Zahl 
der Anlagen), 

b) im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 
BPolG Funkverkehre fremder Nachrichtendienste oder der vom Bundes-
amt für Verfassungsschutz beobachteten Personenzusammenschlüsse und 
Einzelpersonen ausgewertet (erfasstes und ausgewertetes Datenvolumen), 

c) im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 
BPolG Unterlagen, Geräte und Aufzeichnungen fremder Nachrichten-
dienste oder der vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachteten 
Personenzusammenschlüsse und Einzelpersonen funkbetrieblich ausge-
wertet (Zahl der ausgewerteten Asservate), 

Die BPOL unterstützt nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes über die 
Bundespolizei (BPolG) das BfV auf dem Gebiet der Funktechnik, soweit der 
Funkverkehr nicht dem Fernmeldegeheimnis unterliegt. Dabei handelt es sich um 
eine Daueraufgabe, die regelmäßig wahrgenommen wird. Der Umfang in dem die 
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BPOL diese Unterstützung konkret leistet, richtet sich nach dem Bedarf des BfV. 
Dieser Bedarf wird in sog. Sammelanforderungen an das BMI gemeldet und nach 
Prüfung von dort an die BPOL zur Umsetzung weiter gereicht. Die Sammelan-
forderungen wurden im Berichtszeitraum in etwa jährlich aktualisiert. Sofern in 
der Zwischenzeit einzelne Bedarfe des BfV auftreten, werden diese als sog. Ein-
zelanforderung an die BPOL weiter gereicht. 

d) Personenmannstunden für die in den Fragen 15a bis 15c bezeichneten 
Aufgaben aufgewendet, 

Für die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 BPolG 
sind in den Jahren 2011 bis 2016 jährlich im Schnitt etwa 87 300 Personenmann-
stunden aufgewendet worden. 

e) Sachkosten für die in den Fragen 15a bis 15c bezeichneten Aufgaben auf-
gewendet? 

Für die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 BPolG 
sind in den Jahren 2011 bis 2016 die folgenden Sachkosten aufgewendet worden: 

– 2011: 298 115,92 Euro 

– 2012: 263 300,00 Euro 

– 2013: 443 096,39 Euro 

– 2014: 324 401,00 Euro 

– 2015: 429 471,00 Euro 

– 2016: 509 950,00 Euro. 

16. Was ist der Bundesregierung zum Stand der Überlegungen der Länder be-
kannt, gemeinsame Zentren im Bereich der TKÜ zu schaffen? 

Der Bundesregierung ist bekannt, dass mehrere Kooperationen auf Ebene der 
Bundesländer im Bereich der TKÜ existieren. Dabei handelt es sich, nach Kennt-
nis der Bundesregierung, um die Konsolidierung des TKÜ-Betriebs. Darüber hin-
ausgehende Informationen liegen nicht vor. 
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